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Bestätigung über das Vorliegen von 60-ECTS im Studienjahr 2012/13
für das Bachelorstudium Medien- und Kommunikationswissenschaften
Hiermit wird bestätigt, dass Herr/Frau
	Familienname, Vorname


	Matrikelnummer


	Studium

	von  
	   bis


gemäß § 1 Abs. 2 Z 5
 der Verordnung des Rektorats über das Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Klagenfurt, verlautbart im Mitteilungsblatt der AAUK vom 09.06.2010, 18. Stück, Nr. 124 – 2009/2010,  von der Regelung über das Aufnahmeverfahren ausgenommen ist.
Datum
Studienprogrammleitung
An die


Alpen-Adria-Universität Klagenfurt�FA Studien- und Prüfungswesen�Raum Z.139b, Zentralgebäude, Ebene 1�Universitätsstrasse 65-67�9020 Klagenfurt


























Institut für Medien- und


Kommunikationswissenschaft  


Universitätsstraße 65 – 67


9020 Klagenfurt


Austria





Studienprogrammleitung











� Ausgenommen sind Studierende, die in einem Studium der Publizistik-, Medien- und/oder Kommunikationswissenschaften oder einem fachverwandten Studium Studienleistungen im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte aus dem Pflicht- bzw. (gebundenen) Wahlfachbereich nachweisen können 

















